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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-202/04

Für den Durchschnittsverbraucher in Spa
nien, Frankreich, Italien, Österreich, Portu
gal und den Benelux-Ländern besteht keine
Verwechslungsgefahr zwischen dem als Ge
meinschaftsmarke für „Vitamine, Nahrungs
mittelergänzungsstoffe, Kräuterpräparate,
pharmazeutische und medizinische Präpara
te“ in Klasse 5 des Nizzaer Abkommens
angemeldeten Wortzeichen ECHINAID und
dem als internationale Marke mit Schutz
wirkung für dieselben Länder für „chemische
pharmazeutische Erzeugnisse“ ebenfalls in
Klasse 5 registrierten älteren Wortzeichen
ECHINACIN, da das Präfix „echin-“ oder
„echina-“ aus Sicht dieser Verbraucher auf
die Zusammensetzung des Produkts und
nicht auf dessen betriebliche Herkunft hin
weist und das Wort „echinacea“ der wissen
schaftliche lateinische Name einer Pflanze
ist, die in den Bereichen der pharmazeuti
schen Produkte und pflanzlichen Heilmittel
verwertet wird, während die jeweiligen End
silben „-id“ und „-cin“ der einander gegen
überstehenden Zeichen als ihre
unterscheidungskräftigen und dominieren
den Elemente anzusehen sind, die die Auf
merksamkeit der Verbraucher auf sich
ziehen werden.

Insoweit ist die umfassende Beurteilung der
Verwechslungsgefahr objektiv und unbeein-

flusst von Erwägungen vorzunehmen, die mit
der betrieblichen Herkunft der Ware nichts
zu tun haben, wie etwa schädliche Folgen der
regelwidrigen Verwendung eines Arzneimit
tels. Denn solche etwaigen Folgen beruhen
darauf, dass der Verbraucher die Identität
oder Merkmale des Mittels verwechselt,
nicht aber seine betriebliche Herkunft im
Sinne des Eintragungshindernisses des Arti
kels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung
Nr. 40/94. Im Übrigen werden die Ver
braucher, was pharmazeutische Produkte
angeht, bei ihrer Produktwahl durch hoch
qualifizierte Fachleute unterstützt und ist,
was pflanzliche Heilmittel betrifft, davon
auszugehen, dass sie angemessen unterrich
tet, aufmerksam und verständig sind und
sich an die Verwendung von Produkten,
deren Marke den Wortanfang „echina-“
enthält, gewöhnt haben, so dass das etwaige
Schadensrisiko infolge der fehlerhaften Aus
wahl und daher regelwidrigen Verwendung
eines Produkts durch den erhöhten Grad an
Informiertheit und Aufmerksamkeit ausge
glichen wird, den die betroffenen Durch
schnittsverbraucher aufbringen.

(vgl. Randnrn. 31-33, 45, 55)
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